
Anhang I
Bemerkungen / neue Regelung

Mitgliederzahl: 3 aufgehoben

Mitglied von Amtes wegen: Ressortvorsteher GR „Bau und Planung“

Präsident von Amtes wegen: Ressortvorsteher GR „Bau und Planung“

Wahlorgan: Urne

Übergeordnete Stellen: Gemeinderat

Aufgaben: a)  Hoch-Bauwesen gemäss kant. Baugesetzgebung  und Gemeindebaureglement

b)  Erteilung aller Baubewilligungen, soweit in der Kompetenz der Gemeinde liegend

c)   Behandlung von Ausnahmegesuchen

d)  Planungswesen zuhanden Gemeinderat

e)  Gemeindeliegenschaften inkl. Schulanlagen

Finanzielle Befugnisse: 1)    Verwendung Budgetkredite frei

2)    Verwendung bewilligte Verpflichtungskredite frei

Sekretariat: Gemeindeverwaltung oder Kommissionsmitglied

Unterschrift: Präsident und Sekretär

Mitgliederzahl: 5 Mitgliederzahl: 5-7

Mitglied von Amtes wegen: Ressortvorsteher GR „Gemeindebetriebe“ Mitglied von Amtes wegen: zuständiges GR-Mitglied
Brunnenmeister

Präsident von Amtes wegen: Ressortvorsteher GR „Gemeindebetriebe“ Präsident von Amtes wegen: zuständiges GR-Mitglied GR regelt die Ressortverteilung in der Organisationsverordnung.

Wahlorgan: Urne Wahlorgan: Gemeinderat Wahlen neu durch den Gemeinderat (vgl. Art. 11 Abs. 5, Art. 54 ff.).

Übergeordnete Stellen: Gemeinderat Übergeordnete Stellen: Gemeinderat

Untergeordnete Stellen: Gemeindewegmeister Untergeordnete Stellen: Gemeindewegmeister

Totengräber

Brunnenmeister

Aufgaben: Erfüllung aller Aufgaben gestützt auf Aufgaben: a)  Abwasserentsorgung

a)  das Gemeindeabwasserentsorgungsreglement b)  Abfallentsorgung inklusive Kadaverbeseitigung

b)  das Gemeindeabfallreglement inklusive Kadaverbeseitigung c)  Wasserversorgung

c)  das Gemeindewasserversorgungsreglement d)  Wasserbau

d)  Betreuung aller Anlagen der Kanalisation und der Abfallbeseitigung e)  Betreuung Gemeindestrassennetz

e)   Betreuung Gemeindestrassennetz f)   Betreuung Gemeindewerkhof

f)  Betreuung aller Anlagen der Wasserversorgung g)  Betreuung der Friedhofanlage

g)  Betreuung Gemeindewerkhof h)  übriger Tiefbau

h)  übriger Tiefbau i)   Strassensignalisation

i)  Strassensignalisation j)   Befasst sich mit allen Fragen von Umwelt- und Naturschutz sowie Verkehr

j) Befasst sich mit allen Fragen von Umwelt- und Naturschutz sowie Verkehr

k)  Wahl bzw. Anstellung von

      - Gemeindewegmeister

      - Brunnenmeister

Finanzielle Befugnisse: 1)    Verwendung Budgetkredite frei Finanzielle Befugnisse: 1)    Verwendung Budgetkredite

2)    Verwendung bewilligte Verpflichtungskredite frei 2)    Verwendung bewilligte Verpflichtungskredite
Besonderes: Die untergeordneten Stellen können zu den Sitzungen eingeladen werden.

Sekretariat: Gemeindeverwaltung oder Kommissionsmitglied Sekretariat: Gemeindeverwaltung

Unterschrift: Präsident und Sekretär Unterschrift: Präsident und Sekretär

Energiekommission Energiekommission

Mitgliederzahl: 5 Mitgliederzahl: 5

Mitglied von Amtes wegen: Ressortvorsteher GR „Elektrizität“ Mitglied von Amtes wegen: zuständiges GR-Mitglied

Präsident von Amtes wegen: Ressortvorsteher GR „Elektrizität“ Präsident von Amtes wegen: zuständiges GR-Mitglied GR regelt die Ressortverteilung in der Organisationsverordnung.

Wahlorgan: Urne Wahlorgan: Gemeinderat Wahlen neu durch den Gemeinderat (vgl. Art. 11 Abs. 5, Art. 54 ff.).

Übergeordnete Stellen: Gemeinderat Übergeordnete Stellen: Gemeinderat

Untergeordnete Stellen: Strom- und Wasserzählerableser

Verantwortlicher für KVK Reinigung und Unterhalt

Verantwortlicher Leuchtmittelersatz

Pikettorganisation

Aufgaben: Erfüllung aller Aufgaben gestützt auf Aufgaben: a)  Erfüllung aller Aufgaben gestützt auf die Energiegesetzgebung Anpassung der Aufgaben an tatsächligen Gegebenheiten. 

a)  das Gemeindereglement über die Abgabe elektrischer Energie b)  Betreuung aller Anlagen der Stromversorgung inkl. Strassenbeleuchtung

b)  Betreuung aller Anlagen der Stromversorgung inkl. Strassenbeleuchtung c)  Entscheid über technische Anschlussgesuche

c) Befasst sich mit Energiefragen d)  Befasst sich mit Energiefragen

d) Wahl bzw. Anstellung von

- Strom- und Wasserzählerableser

- Verantwortlicher für KVK Reinigung und Unterhalt

- Verantwortlicher Leuchtmittelersatz

- Pikettorganisation

Finanzielle Befugnisse: 1)    Verwendung Budgetkredite frei Finanzielle Befugnisse: 1)    Verwendung Budgetkredite

2)    Verwendung bewilligte Verpflichtungskredite frei 2)    Verwendung bewilligte Verpflichtungskredite

Besonderes: Die untergeordneten Stellen können zu den Sitzungen eingeladen werden.

Sekretariat: Gemeindeverwaltung oder Kommissionsmitglied Sekretariat: Gemeindeverwaltung

Unterschrift: Präsident und Sekretär Unterschrift: Präsident und Sekretär

Schulkommission Schulkommission

Mitgliederzahl: 3 Mitgliederzahl: 3

Mitglied von Amtes wegen: Ressortvorsteher Gemeinderat „Bildung“ Mitglied von Amtes wegen: zuständiges GR-Mitglied

Präsident von Amtes wegen: Ressortvorsteher GR „Bildung“ Präsident von Amtes wegen: zuständiges GR-Mitglied GR regelt die Ressortverteilung in der Organisationsverordnung.

Wahlorgan: Urne Wahlorgan: Gemeinderat Wahlen neu durch den Gemeinderat (vgl. Art. 11 Abs. 5, Art. 54 ff.).

Übergeordnete Stellen: Gemeinderat Übergeordnete Stellen: Gemeinderat

Untergeordnete Stellen: Schulleitung Untergeordnete Stellen: Schulleitung

Schulhausabwart Schulhausabwart

-     Oberstufe (Real- und Sekundarschule) Einwohnergemeinde Büren an der Aare

-     Integration und schulische Fördermassnahmen (IFB) des Schulkreises Büren an 
der Aare-     Schulen in der Stadt Biel/Bienne

-     Spielgruppe „Farfallina“ Oberwil bei Büren

Die Kommission wird aufgehoben. Die politische Verantwortung bleibt beim 
entsprechenden Ressort des Gemeinderats. Aufgabenübertragung sowie 
Kompetenzübertragung an Ressort gem. Art. 88a. Für grössere Projekte (z. B. 
Liegenschaften, Ortsplanung) kann eine nichtständige Kommission eingesetzt 
werden.

Gemeindebetriebekommission

Vertraglich vereinbarte (OgV) 
oder freiwillige Zusammenarbeit 
mit:

aktuelle GO Oberwil b. Büren Entwurf neuer Text OgR Oberwil b. Büren

Kommission für Gemeindebetriebe

Bau- und Planungskommission Bau- und Planungskommission

Anpassung der Aufgaben an tatsächligen Gegebenheiten. Ergänzung der Aufgaben 
Wasserbau und Betreuung Friedhofanlage aufgrund Aufhebung Wasserbau- und 
Friedhofkommission.

Aufgrund der Aufgabenergänzung Möglichkeit zur Erweiterung der Anzahl 
Kommissionsmitgleider. Das Wahlorgan entscheidet jeweils, wie viele Mitglieder zu 
wählen sind.

Brunnenmeister wird neu als Mitglied v.A.w. definiert (Anpassung an tatsächlige 
Gegebenheiten). Für ihn gilt keine Amtszeitbeschränkung.



-     Schulsozialarbeit 

Aufgaben: Die Schulkommission nimmt die strategisch-politische Führung des Kindergartens, der 
Primarschule, der Tagesschulangebote und die Aufsicht gemäss separatem 
Funktionendiagramm wahr.

Aufgaben: Die Schulkommission nimmt die strategisch-politische Führung des Kindergartens, der 
Primarschule, der Tagesschulangebote und die Aufsicht gemäss separatem 
Funktionendiagramm wahr. Sie ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit den 
kommunalen und regionalen Organisationen im Bereich Bildung und Betreuung.

Anpassung der Aufgaben an tatsächligen Gegebenheiten. 

Finanzielle Befugnisse: 1)  Verwendung Budgetkredite frei Finanzielle Befugnisse: 1)  Verwendung Budgetkredite

2)  Verwendung bewilligte Verpflichtungskredite frei 2)  Verwendung bewilligte Verpflichtungskredite

Besonderes: An den Schulkommissionssitzungen nimmt die Schulleitung teil. Besonderes: Die Schulkommission kann die Schulleitung in beratender Funktion zu Sitzungen 
beiziehen.

Die Kommission entscheidet, ob und in welchem Umfang die Schulleitung zu den 
Sitzungen beigezogen wird. Die Schulleitung hat kein Stimmrecht.

Sekretariat: Gemeindeverwaltung oder Kommissionsmitglied Sekretariat: Schulverwaltung Besoldung Sekretariat als Behördenmitglied im Reglement anpassen
Unterschrift: Präsident und Sekretär Unterschrift: Präsident und Sekretär

Friedhofkommission Friedhofkommission

Mitgliederzahl: 3 (davon 1 Mitglied aus der Gemeinde Gossliwil, solange der Vertrag für die 
Friedhofbenützung besteht).

aufgehoben

Mitglied von Amtes wegen: Ressortvorsteher GR „Soziales und Gesundheit“

Wahlorgan: Gemeinderat

Übergeordnete Stellen: Gemeinderat

Untergeordnete Stellen: - Friedhofabwart

- Friedhofgärtner

- Totengräber

Aufgaben: 1)    Bestattung nach der eidg. und kant. Gesetzgebung sowie dem 
Gemeindereglement über das Bestattungs- und Friedhofwesen
2)    Wahl bzw. Anstellung der untergeordneten Stellen

Finanzielle Befugnisse: 1)    Verwendung Budgetkredite frei

2)    Verwendung bewilligte Verpflichtungskredite frei

Besonderes: Die untergeordneten Stellen können zu den Sitzungen eingeladen werden.

Sekretariat: Gemeindeverwaltung oder Kommissionsmitglied

Unterschrift: Präsident und Sekretär

Wasserbaukommission Wasserbaukommission

Mitgliederzahl: 5 aufgehoben

Mitglied von Amtes wegen: Ressortvorsteher GR „Gemeindebetriebe“

Wahlorgan: Gemeinderat

Übergeordnete Stellen: Gemeinderat

Aufgaben: a)    Wasserbau

Finanzielle Befugnisse: 1)    Verwendung Budgetkredite frei

2)    Verwendung bewilligte Verpflichtungskredite frei

Sekretariat: Gemeindeverwaltung oder Kommissionsmitglied

Unterschrift: Präsident und Sekretär

Wahlkommission

Mitgliederzahl: 5 Mitglieder: 3-5

Mitglied von Amtes wegen: Gemeindeschreiber Mitglied von Amtes wegen: Gemeindeschreiber

Wahlorgan: Gemeinderat Wahlorgan: Gemeinderat

Übergeordnete Stellen: Gemeinderat Übergeordnete Stellen: Gemeinderat

Untergeordnete Stellen: Abstimmungs- und Wahlausschuss

Aufgaben: Durchführung aller Urnenabstimmungen und -wahlen der Gemeinde, des Kantons und 
des Bundes, sowie die Vorbereitung der Urnenwahlen für die Gemeindebehörden.

Aufgaben: Verpacken des Wahl- und Abstimmungsmaterials, Ausmittlung von 
Urnenabstimmungen und -wahlen

Anpassung der Aufgaben an tatsächligen Gegebenheiten. 

Finanzielle Befugnisse: 1)    Verwendung Budgetkredite frei Finanzielle Befugnisse: keine Anpassung an tatsächligen Gegebenheiten. 

2)    Verwendung bewilligte Verpflichtungskredite frei

Sekretariat: Gemeindeverwaltung Sekretariat: Gemeindeverwaltung

Unterschrift: Präsident und Sekretär für die Wahlakten Unterschrift: Präsident und Sekretär

neue Kommission

Mitglieder: 5-7 Das Wahlorgan entscheidet jeweils, wie viele Mitglieder zu wählen sind.

Mitglied von Amtes wegen: zuständiges GR-Mitglied GR regelt die Ressortverteilung in der Organisationsverordnung.

Altersbeauftragter

Präisident Familiennetz

Präsident von Amtes wegen: zuständiges GR-Mitglied

Wahlorgan: Gemeinderat

Übergeordnete Stellen: Gemeinderat

Aufgaben: a) Organisation und Durchführung von gemeindeeigenen Anlässen
b) Schnittstelle für die Zusammenarbeit mit den Akteuren der Altersarbeit
c) Schnittstelle für die Zusammenarbeit mit den Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit
d) Schnittstelle für die Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen
e) Förderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens in der Gemeinde

Finanzielle Befugnisse: 1)  Verwendung Budgetkredite

2)  Verwendung bewilligte Verpflichtungskredite

Sekretariat: Gemeindeverwaltung

Unterschrift: Präsident und Sekretär

Möglichkeit zur Reduktion der Mitgliederzahl, sofern organisatorisch sinnvoll. Das 
Wahlorgan entscheidet jeweils, wie viele Mitglieder zu wählen sind.

Kultur- und Gesellschaftskommission

Die Kommission wird aufgehoben. Die strategische Verantwortung liegt beim 
zuständigen Ressort des Gemeinderats. Die laufenden Aufgaben werden der 
Gemeindebetriebekommission übertragen. Für grössere Projekte kann eine 
nichtständige Kommission eingesetzt werden.

Die Kommission wird aufgehoben. Die strategische Verantwortung liegt beim 
zuständigen Ressort des Gemeinderats. Für den Unterhalt ist die 
Gemeindebetriebekommission verantwortlich. Für grössere Projekte kann eine 
nichtständige Kommission eingesetzt werden. Die operativen Aufgaben werden durch 
die Gemeindeverwaltung, den Werkhof sowie die gewählten Funktionäre ausgeführt.

Abstimmungs- und Wahlkommission


